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Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

I.	� Allgemeines 
Nachstehende Bedingungen gelten für alle Verträge und Lieferungen, sofern sie nicht mit ausdrücklicher 
Zustimmung des Verkäufers abgeändert worden sind. Abweichende allgemeine Bedingungen des Käufers 
gelten nur dann, wenn wir ihnen ausdrücklich zustimmen.  
Ansonsten finden Geschäftsbedingungen des Käufers oder Dritter keine Anwendung, auch wenn der  
Verkäufer ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert widerspricht. Selbst wenn der Verkäufer auf ein 
Schreiben Bezug nimmt, das Geschäftsbedingungen des Käufers oder eines Dritten enthält oder auf  
solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen.

II. Angebot und Lieferumfang
1.	� Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbind-

lich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten. Die zu dem Angebot gehörenden 
Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben sind nur Annäherungswerte, 
soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden. Insoweit stellen Abweichungen der  
gelieferten Ware auch keinen Mangel der objektiven Anforderungen der Ware dar. Gleiches gilt, wenn  
der Verkäufer mit dem Käufer ausdrücklich und gesondert eine Abweichung von den objektiven An
forderungen an die Ware vereinbart haben. Stellt der Verkäufer dem Käufer Zeichnungen oder technische 
Unterlagen über den zu liefernden technischen Kaufgegenstand zur Verfügung, so bleiben diese Eigen-
tum des Verkäufers.

2.	� Die vom Käufer unterzeichnete Bestellung ist ein bindendes Angebot, sofern der Verkäufer zuvor ein  
freibleibendes Angebot unterbreitet hat. Der Kaufvertrag ist abgeschlossen, wenn der Verkäufer die  
Annahme der Bestellung des näher bezeichneten Kaufgegenstandes innerhalb von 2 Wochen schriftlich 
bestätigt oder den Kaufgegenstand geliefert hat. Im Fall der bindenden Bestellung des Käufers auf ein 
freibleibendes Angebot des Verkäufers ist der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer eine etwaige Ablehnung 
der Bestellung unverzüglich nach Klärung der Lieferbarkeit schriftlich mitzuteilen.

3.	� Zusicherung von Eigenschaften, Nebenabreden und Änderungen sollen vom Verkäufer schriftlich be
stätigt werden. Konstruktions- und Formänderungen des Liefergegenstandes bleiben vorbehalten, soweit 
der Liefergegenstand nicht erheblich geändert, der Verwendungszweck nicht eingeschränkt wird und die 
Änderungen für den Käufer zumutbar sind.

4.	� Werden dem Verkäufer, ohne dass ihn ein Verschulden trifft, erst nach Vertragsabschluss Tatsachen 
bekannt, die begründete Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Käufers entstehen lassen, ist der Verkäufer 
berechtigt, angemessene Sicherheiten zu verlangen. Stellt der Käufer in angemessener Frist diese Sicher-
heiten nicht, so ist der Verkäufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn hierdurch der Leistungs-
anspruch des Verkäufers gefährdet ist. Absatz 5 gilt nur, sofern keine Verbraucher am Vertrag beteiligt 
sind.

III. Preise, Zahlungsbedingungen, Zurückbehaltungsrecht
1.	� Die Rechnungen sind, soweit nichts anderes vereinbart wurde, sofort ohne Abzug zur Zahlung fällig.  

Die Fälligkeit zur Zahlung innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum bedarf einer gesonderten Verein-
barung.
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2.	� Wechselzahlungen sind nur nach besonderer Vereinbarung zulässig. Wechsel und Scheck werden stets 
nur zahlungshalber, nicht an Zahlungs statt hereingenommen. 
Im Falle eines Scheck- oder Wechselprotestes kann der Verkäufer Zug um Zug unter Rückgabe des 
Schecks oder des Wechsels sofortige Barzahlung verlangen.

3.	� Sind bei Verträgen mit einer vereinbarten Lieferzeit von mehr als 4 Monaten wesentliche Kostensteige-
rungen bei dem Kaufobjekt eingetreten, die aus der Sicht des Verkäufers das Verhältnis von Leistung und 
Gegenleistung unangemessen erscheinen lassen, hat der Verkäufer das Recht, vom Käufer erneute Ver-
handlungen über den Kaufpreis zu verlangen.

4.	� Bei Geschäften mit Kaufleuten ist von Nettopreisen (ab Werk) zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwert-
steuer auszugehen. Für die Preisberechnung sind Maße und Messungen an der Verladestelle verbindlich.

5.	� Die Preise schließen Verpackung, Fracht und Transportversicherung nicht mit ein, sofern nicht ausdrück-
lich etwas anderes vereinbart worden ist.

6.	� Kommt der Käufer in Zahlungsverzug, so ist der Verkäufer berechtigt, Verzugszinsen entsprechend der  
Regelung des § 288 BGB zuzüglich eines eventuellen sonstigen Verzugsschadens zu fordern. Der  
entsprechende Zinssatz des § 288 BGB gilt nicht, wenn der Käufer eine niedrigere Zinsbelastung des  
Verkäufers nachweist. Die Zinsen sind sofort fällig.

7.	� Aufrechnungsrechte stehen dem Käufer nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt 
sind, unbestritten sind oder sich aus demselben Vertragsverhältnis ergeben. Das Aufrechnungsverbot 
erstreckt sich jedoch nicht auf Forderungen, die gegenseitig voneinander abhängig sind. Solche Forde-
rungen sind beispielsweise die Zahlung des Kaufpreises gegen Lieferung und Übereignung einer mangel-
freien Kaufsache.  
Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes insofern befugt, als ein Gegenanspruch 
auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. Im Geschäftsverkehr zwischen Kaufleuten wird die Regelung 
des § 369 HGB ausgeschlossen.

8.	� In Abweichung von den §§ 366, 367 BGB wird eine Zahlung des Käufers zuerst auf die älteste Forderung 
verrechnet.

9.	� Kommt der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nach, so ist der Verkäufer berechtigt, die ge-
samte Restschuld fällig zu stellen. Der Verkäufer ist außerdem berechtigt, für durchgeführte Lieferungen 
sofortige Zahlung oder Sicherheitsleistung und für alle noch zu erbringenden Lieferungen oder Leistun-
gen oder Teile davon Vorauszahlungen zu verlangen.

10.	� Der Verkäufer ist berechtigt, die Ansprüche aus unserer Geschäftsverbindung abzutreten.

IV. Lieferzeit und Lieferverzug
1.	� Lieferfristen und -termine gelten als nur annähernd vereinbart, es sei denn, dass ausdrücklich eine feste 

Frist oder ein fester Termin zugesagt oder vereinbart ist.

2.	� Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist, haftet der Verkäufer nicht für Unmög-
lichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, 
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen aller Art, 
Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige 
Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung 
von notwendigen behördlichen Genehmigungen, Pandemien oder Epidemien, behördliche Maßnahmen 
oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten trotz eines 
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vom Verkäufer geschlossenen kongruenten Deckungsgeschäfts) verursacht worden sind, die der Verkäu-
fer nicht zu vertreten hat.  
Sofern solche Ereignisse dem Verkäufer die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmög-
lich machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, ist der Verkäufer zum Rück-
tritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- oder 
Leistungsfristen oder verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum der Behinde-
rung zzgl. einer angemessenen Anlauffrist. Soweit dem Auftraggeber infolge der Verzögerung die Abnah-
me der Lieferung oder Leistung nicht zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung 
gegenüber dem Verkäufer vom Vertrag zurücktreten.

3.	� Der Verkäufer ist nur zu Teillieferungen berechtigt, wenn die Teillieferung für den Käufer im Rahmen des 
vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist, die Lieferung der restlichen bestellten Ware sicherge-
stellt ist und dem Käufer hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen (es 
sei denn, der Verkäufer erklärt sich zur Übernahme dieser Kosten bereit).

4.	� Mit der Bereitstellung der Ware am vereinbarten Lieferungsort durch den Verkäufer geht die Gefahr auf 
den Käufer über.

5.	� Das Verstreichen bestimmter Lieferfristen und -termine befreit den Käufer, der vom Vertrag zurücktreten 
oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen will, nicht von der Setzung einer angemessenen, in 
aller Regel 14 Tage betragenden Nachfrist zur Erbringung der Leistung. Die gesetzlichen Fälle der Entbehr-
lichkeit der Fristsetzung bleiben unberührt. 

6.	� Gerät der Verkäufer mit einer Lieferung oder Leistung in Verzug oder wird ihm eine Lieferung oder Leis-
tung, gleich aus welchem Grunde, unmöglich, so ist die Haftung des Verkäufers auf Schadensersatz nach 
Maßgabe der Ziff. VI dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschränkt.

V. Mängelrüge, Gewährleistung und Garantie
1.	� Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist, verjähren die Gewährleistungsansprü-

che bei Neuwaren nach dem Ablauf von einem Jahr ab Gefahrübergang. Bei gebrauchter Ware wird die 
Gewährleistung gänzlich ausgeschlossen.  
Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche des Auftraggebers aus der Verletzung des Lebens, des Kör-
pers oder der Gesundheit oder aus vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzungen des Verkäu-
fers oder seiner Erfüllungsgehilfen, welche jeweils nach den gesetzlichen Vorschriften verjähren.

2.	� Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher beteiligt ist, verjähren die Gewährleistungsrechte bei 
Neuware innerhalb der gesetzlichen Fristen ab Gefahrübergang. Bei gebrauchter Ware verjähren die Ge-
währleistungsrechte mit dem Ablauf eines Jahres ab Gefahrübergang, sofern der Verkäufer den Käufer vor 
Vertragsschluss von der Verkürzung der gesetzlichen Verjährungsfrist eigens in Kenntnis gesetzt hat und 
die Verkürzung der Verjährungsfrist im Vertrag ausdrücklich und gesondert vereinbart wurde.

3.	� Getroffene Beschaffenheitsvereinbarungen sind gegenüber objektiven Anforderungen an die Beschaffen-
heit des Vertragsgegenstandes vorrangig. Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt 
ist, bestehen Mängelansprüche nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaf-
fenheit oder bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit.

4.	� Wird im Rahmen der Gewährleistung nachgebessert oder nachgeliefert, löst dies keinen neuen Beginn 
der Gewährleistungsfrist aus, es sei denn, der Verkäufer erkennt die Ansprüche des Käufers ausdrücklich 
an.

5.	� Der Käufer, der nicht Verbraucher ist, hat die empfangene Ware unverzüglich nach Eintreffen auf Mängel, 
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Beschaffenheit und zugesicherter Eigenschaft zu untersuchen. Offensichtliche Mängel hat er innerhalb 
von 14 Kalendertagen durch schriftliche Anzeige an den Verkäufer zu rügen, anderenfalls gilt die Ware 
als genehmigt, es sei denn, uns oder unseren Erfüllungsgehilfen fällt Arglist zur Last. Die Frist beginnt 
mit dem Eingang der Ware bei dem Käufer, der nicht Verbraucher ist. In beiderseitigem Handelsgeschäft 
unter Kaufleuten bleibt § 377 HGB unberührt, wobei die Rügefrist auch hier 14 Tage ab Eingang der Ware 
beim Käufer beträgt.

6.	� Stellt der Käufer Mängel der Ware fest, hat er es zu unterlassen, darüber zu verfügen (insbesondere die 
Ware zu veräußern, zu teilen oder weiterzuverarbeiten), bis eine Einigung für die Abwicklung der Rekla-
mation erzielt ist bzw. ein Beweissicherheitsverfahren durch einen von der Handwerkskammer bzw. IHK 
am Sitz des Käufers benannten Sachverständigen erfolgt.

7.	� Transportschäden sind dem Verkäufer unverzüglich nach Kenntniserlangung mitzuteilen. Die erforder-
lichen Formalitäten hat der Käufer mit dem Frachtführer zu regeln. Im Geschäftsverkehr zwischen Kauf-
leuten kann der Käufer handelsüblichen Bruch, Schwund usw., der in zumutbarem Rahmen bleibt, nicht 
beanstanden.

8.	� Bei berechtigter Beanstandung erfolgt nach Wahl des Verkäufers Nachbesserung fehlerhafter Ware oder 
Ersatzlieferung. Gegenüber einem Käufer, der nicht Verbraucher ist, sind mehrfache Nachbesserungen 
zulässig.

9.	� Im Falle der Mangelbeseitigung ist der Verkäufer verpflichtet, alle zum Zwecke der Mängelbeseitigung 
erforderlichen Aufwendungen insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits-, und Materialkosten zu tragen, 
soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache an einen anderen Ort als den Erfüllungsort 
verbracht wurde.

10.	� Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Schäden, die entstanden sind infolge normaler Abnutzung, 
mangelhafter Einbau- und Montagearbeiten oder fehlerhafter Inbetriebsetzung soweit von uns nicht ver-
schuldet, fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung oder Wartung, nicht sachgemäßer Beanspruchung 
sowie Nichtbeachtung der Montage- oder Bedienungsanleitung und der einschlägigen Normen. Die Ge-
währleistung erstreckt sich insbesondere nicht auf die Abnutzung von Verschleißteilen. Verschleißteile 
sind alle sich drehenden Teile, alle Antriebsteile und Werkzeuge. Die Gewährleistungsansprüche erlö-
schen auch dann, wenn ohne unsere Genehmigung seitens des Bestellers oder eines Dritten Änderungs- 
oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen werden.

11.	� Eine Erklärung des Käufers, er wolle vom Vertrags zurücktreten, den Kaufpreis mindern oder Schaden-
ersatz statt der Leistung verlangen, bedarf der Textform, sofern das Gesetz nicht eine strengere Form 
fordert.

VI. Haftungsbeschränkung
1.	� Bei Rechtsgeschäften zwischen Unternehmern gilt folgendes: 
	 a)	� Die Haftung des Verkäufers auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere 

aus Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung, Vertragsverletzung, Verletzung von 
Pflichten bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung ist, soweit es dabei jeweils auf ein 
Verschulden ankommt, nach Maßgabe dieser Ziff. VI eingeschränkt.

	 b)	� Der Verkäufer haftet nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit seiner Organe, gesetzlichen Vertreter, 
Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht um eine Verletzung vertrags
wesentlicher Pflichten handelt.  
Vertragswesentlich sind die Verpflichtung zur rechtzeitigen Lieferung und Installation des Liefer-
gegenstands, dessen Freiheit von Rechtsmängeln sowie solchen Sachmängeln, die seine Funktions-
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fähigkeit oder Gebrauchstauglichkeit mehr als nur unerheblich beeinträchtigen, sowie Beratungs-, 
Schutz- und Obhutspflichten, die dem Auftraggeber die vertragsgemäße Verwendung des Lieferge-
genstands ermöglichen sollen oder den Schutz von Leib oder Leben von Personal des Auftraggebers 
oder den Schutz von dessen Eigentum vor erheblichen Schäden bezwecken.

	 c)	� Soweit der Verkäufer gem. Ziff. VI b) dem Grunde nach auf Schadensersatz haftet, ist diese Haftung 
auf Schäden begrenzt, die der Verkäufer bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsver-
letzung vorausgesehen hat oder die er bei Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt hätte voraussehen 
müssen. Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von Mängeln des Liefergegenstands sind, 
sind außerdem nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung des 
Liefergegenstands typischerweise zu erwarten sind. Die vorstehenden Regelungen dieses Abs. 1 
c) gelten nicht im Fall vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens von Organmitgliedern oder 
leitenden Angestellten des Verkäufers.

	 d)	� Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in gleichem Umfang zugunsten 
der Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen des Verkäufers.

	 e)	� Soweit der Verkäufer technische Auskünfte gibt oder beratend tätig wird und diese Auskünfte oder 
Beratung nicht zu dem von ihm geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören, 
geschieht dies unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung.

	 f)	� Die Einschränkungen dieses Absatzes 1 gelten nicht für die Haftung des Verkäufers wegen vorsätz-
lichen Verhaltens, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz.

2.	� Bei Rechtsgeschäften, an denen Verbraucher beteiligt sind, gilt folgendes: 
	 a)	� Der Käufer kann Schadensersatzansprüche wegen eines Mangels erst dann geltend machen, wenn 

die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist. Unberührt bleibt das Recht des Käufers, weitergehende Scha-
densersatzansprüche nach Maßgabe der folgenden Absätze geltend zu machen.

	 b)	� Der Verkäufer haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an Leben, Körper und 
Gesundheit, die auf einer schuldhaften Pflichtverletzung von dem Verkäufer, seinen gesetzlichen 
Vertretern oder seinen Erfüllungsgehilfen beruhen. Ferner haftet der Verkäufer nach den gesetzlichen 
Bestimmungen für sonstige Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverlet-
zungen sowie Arglist vom Verkäufer, seinen gesetzlichen Vertretern oder seiner Erfüllungsgehilfen 
beruhen. Soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist, haftet der 
Verkäufer uneingeschränkt nach dessen Vorschriften. Der Verkäufer haftet auch im Rahmen einer 
Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie, sofern er eine solche bezüglich der gelieferten 
Ware abgegeben hat. Treten Schäden ein, die zwar darauf beruhen, dass die vom Verkäufer garan-
tierte Beschaffenheit oder Haltbarkeit fehlt und treten diese Schäden jedoch nicht unmittelbar an der 
vom Verkäufer gelieferten Ware ein, so haftet der Verkäufer hierfür nur dann, wenn das Risiko eines 
solchen Schadens ersichtlich von unserer Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie umfasst ist.

	 c)	� Beruht ein Schaden aufgrund von Verzug oder wegen eines Mangels auf der einfach fahrlässigen 
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, also der einfach fahrlässigen Verletzung einer Pflicht, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf 
deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertrauen darf (wie z.B. die fristgemäße Lieferung der Ware), 
so ist unsere Haftung auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren und vertragstypischen Schaden 
begrenzt. 

		  Das Gleiche gilt, wenn Ihnen Ansprüche auf Schadensersatz statt der Leistung zustehen.
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	 d)	� Weitergehende Haftungsansprüche gegen uns bestehen nicht und zwar unabhängig von der Rechts-
natur der vom Käufer erhobenen Ansprüche. Hiervon unberührt bleibt die Haftung des Verkäufers 
nach vorstehendem Absatz 2 b).

VII. Eigentumsvorbehalt
1.	� Der Verkäufer behält sich das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem  

Liefervertrag vor.

2.	� Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zu einer neuen beweglichen Sache verarbeitet, so erfolgt die Ver-
arbeitung für den Verkäufer, ohne dass dieser hieraus verpflichtet wird; die neue Sache wird Eigen-
tum des Verkäufers. Bei Verarbeitung zusammen mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware erwirbt der 
Verkäufer Miteigentum an der neuen Sache nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der 
anderen Ware zur Zeit der Verarbeitung. Wird Vorbehaltsware mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware 
gemäß §§  947, 948 BGB verbunden, vermischt oder vermengt, so wird der Verkäufer Miteigentümer ent
sprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Erwirbt der Käufer durch Verbindung, Vermischung oder Ver-
mengung Alleineigentum, so überträgt er schon jetzt an den Verkäufer Miteigentum nach dem Verhältnis 
des Wertes der Vorbehaltsware zu der anderen Ware zur Zeit der Verbindung, Vermischung oder Vermen-
gung. Der Käufer hat in diesen Fällen die im Eigentum oder Miteigentum des Verkäufers stehende Ware, 
die ihm als Vorbehaltsware im Sinne der vorstehenden Bestimmung gilt, unentgeltlich zu verwahren.

3.	� Wird Vorbehaltsware allein oder zusammen mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware veräußert, so tritt 
der Käufer schon jetzt die aus der Weiterveräußerung entstehende Forderung in Höhe des Wertes der Vor-
behaltsware mit allen Nebenrechten und Rang von dem Rest ab; der Verkäufer nimmt die Abtretung an. 
Wert der Vorbehaltsware ist der Rechnungsbetrag des Verkäufers zuzüglich eines Sicherungsaufschlages 
von 10 %, der jedoch außer Ansatz bleibt, soweit ihm Rechte Dritter entgegenstehen. Steht die weiter ver-
äußerte Vorbehaltsware im Miteigentum des Verkäufers, so erstreckt sich die Abtretung der Forderung auf 
den Betrag, der dem Anteil des Verkäufers an dem Miteigentum entspricht.

4.	� Der Käufer ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln, solange der Kaufgegenstand nicht in 
das Eigentum des Käufers übergegangen ist. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Gefahr 
gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- 
und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Käufer diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchfüh-
ren.

5.	� Der Verkäufer ermächtigt den Käufer unter Vorbehalt des Widerrufs zur Einziehung an den Verkäufer abge-
tretener Forderungen. Der Verkäufer wird von der eigenen Einziehungsbefugnis keinen Gebrauch machen, 
solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen, auch gegenüber Dritten, nachkommt.  
 Auf Verlangen des Verkäufers hat der Käufer die Schuldner der abgetretenen Forderungen zu benennen 
und diesen die Abtretung anzuzeigen; der Verkäufer ist ermächtigt, den Schuldnern die Abtretung auch 
selbst anzuzeigen.

6.	� Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die abgetretenen Forde-
rungen hat der Käufer den Verkäufer unverzüglich unter Übergabe der für den Widerspruch notwendigen 
Unterlagen zu unterrichten.

7.	� Mit Zahlungseinstellung, Beantragung des Insolvenzverfahrens, gerichtlichen oder außergerichtlichen 
Vergleichsverfahren, erlöscht das Recht zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder Einbau der Vor-
behaltsware und die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen; bei einem Scheck- oder 
Wechselprotest erlischt die Einzugsermächtigung ebenfalls. Dieses gilt nicht für die Rechte des Insol-
venzverwalters.
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8.	� Für die ordnungsgemäße Erfüllung der Verbindlichkeiten des Käufers ist der Verkäufer berechtigt, ange-
messene Sicherheiten zu fordern. Übersteigt der Wert dieser Sicherheiten die zu sichernden Forderungen 
um mehr als 20 %, so ist der Verkäufer insoweit zur Rückübertragung oder Freigabe nach seiner Wahl 
verpflichtet.

VIII. Rücknahme
Bei Rücknahme der Ware durch den Verkäufer, die allein im Wege der Kulanz erfolgt, wird für die Lagerware 
eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 20 %, mindestens jedoch 10,00 € vereinbart. Bei Kommissionsware 
gilt die gleiche Bearbeitungsgebühr. Abweichend zu Abs. 1 fällt diese Gebühr im Geschäftsverkehr zwischen 
Kaufleuten jedoch mindestens in der Höhe an, die der Vorlieferant in Rechnung stellt. Die Rückgabe erfolgt 
nur nach vorheriger Genehmigung durch den Verkäufer.

IX. Gerichtsstand / Erfüllungsort
1.	� Sofern sich aus dem Kaufvertrag bzw. der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Geschäftssitz 

des Verkäufers Erfüllungsort. Dies gilt nicht, wenn ein Verbraucher beteiligt ist. In diesem Fall gelten die 
gesetzlichen Bestimmungen.

2.	� Für alle Rechtsstreitigkeiten, auch im Rahmen eines Wechsel- und Scheckprozesses, ist der Geschäftssitz 
des Verkäufers Gerichtsstand, wenn der Käufer Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Der Verkäufer ist auch berechtigt, am Sitz des 
Auftraggebers zu klagen.

3.	� Auf die Vertragsbeziehung ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anzuwenden.

X. Rechtswirksamkeit
Soweit der Vertrag oder diese Allgemeinen Lieferbedingungen Regelungslücken enthalten, gelten zur Aus-
füllung dieser Lücken diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die Vertragspartner 
nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser Allgemeinen Lieferbedingun-
gen vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten.

Stand: 06/2024


